


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 105/2 VEP 
- Nahversorgungszentrum Uedesheim - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.09.1996 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbau-
betriebe und Tankstellen) sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

2. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen oder auf den hierfür beson-
ders ausgewiesenen Flächen für Stellplätze, Garagen sowie Tiefgaragen zulässig. 

3. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und sonstige Bepflanzungen; Bindungen für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 a, h BauGB) 

1. Die mit einem Pflanzgebot umgrenzten Flächen sind mit standortgerechten Pflanzen des 
Flattergras-, Buchen- und Eichenwaldes wie Stieleiche, Hainbuche anzupflanzen. 

Auf den festgesetzten Standorten sind 17 Bäume mit einem Mindeststammumfang von 18 cm 
(gemessen in 1 m Höhe) der Arten des Flattergras-, Buchen- und Eichenwaldes, wie Stieleiche, 
Hainbuche anzupflanzen. 

2. Die zu erhaltende Baumreihe im Bereich der vorhandenen öffentlichen Parkplätze ist mit der 
Anpflanzung von 2 Bäumen (Mindeststammumfang 18 cm) der Arten Stieleiche oder Ahorn zu 
ergänzen. 

3. Die als Bestand gekennzeichneten Bäume und Sträucher sind zu erhalten. 

Die im Bereich der Baumaßnahmen stehenden Gehölze sind gem. RAS-LG4 und DIN 18920 zu 
schützen und zu sichern. Die versiegelten Flächen im Bereich der Baumstandorte sind zu redu-
zieren, die Größe der unversiegelten Baumscheiben darf 6qm nicht unterschreiten, die offene 
Bodenfläche ist dauerhaft zu begrünen. 

4. Flachdachflächen sind mit kulturfähigem Substrat zu versehen und extensiv zu begrünen. 

5. Die Pkw-Stellplätze sind in Pflaster mit hohem Fugenanteil bzw. ähnlich offenporigem Belag zu 
befestigen. 

4. Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Die gem. § 14 Abs. 1 BauNVO zulässigen Nebenanlagen, wie Geräte und Abstellräume, Räume 
für Abfallbehälter, sind nur innerhalb des Gebäudes oder an den hierfür gekennzeichneten Stand-
orten zulässig. 

Sonstige Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausgeschlossen. 



5. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 BauNVO) 

Die Firsthöhen der baulichen Anlagen sind für den 3-geschoßigen Bauteil auf 15,50 m, für den  
2-geschossigen Bauteil auf 13,00 m begrenzt. Die Höhe des Flachdachbauteiles ist auf 5,00 m 
begrenzt. 

Die Traufhöhe der baulichen Anlagen ist für den 3-geschoßigen Bauteil auf 10,50 m, für den  
2-geschossigen Bauteil auf 8,50 m begrenzt. 

Alle Höhen beziehen sich auf die jeweils von der Oberkante der nächstgelegenen fertig ausbauten 
Erschließungsanlage. 

6. Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 

Gem. § 17 Abs. 1, 2 und 3 in Verbindung mit § 19 Abs. 4 ist die Grundflächenzahl auf max. 0,8 
festgesetzt. 

7. Versickerung von Niederschlagswässern gemäß § 51a LWG 

1. Die Niederschlagswässer der Dachflächen und versiegelten Grundstücksflächen sind über 
Sickerschächte oder sonstige geeignete Versickerungsanlagen zu versickern. 

2. Das auf den Stellplatzflächen anfallende Niederschlagswasser ist über Mulden zu versickern. 

3. Das auf den extensiv begrünten Dächern anfallende Niederschlagswasser ist dem Regenwas-
serkanal zuzuführen, 

4. Das auf den öffentlichen Erschließungsflächen anfallende Niederschlagswasser ist dem vorhan-
denen Regenwasserkanal zuzuführen. 

8. örtliche Bauvorschriften (§ 86 BauO NW) 

1. Außenwände 

Die Außenwände sind in Ziegel oder Ziegelverblendmauerwerk rot bis braun auszuführen. Ein-
zelne Fassadenabschnitte in Beton oder Putz sind zulässig, sofern sie in der Fassade nicht 
dominieren. Für die Attikaausbildung des Flachdaches, die Balkonbrüstungen und die Gauben-
wangen sind Leichtmetallverkleidungen zulässig. 

2. Dächer 

Zur Dacheindeckung sind rote bis braune Pfannen zu verwenden. 

Dachaufbauten sind in Form von Einzelgauben in einer Breite von 3,00 m zulässig. 
Die Summe der Dachaufbauten darf die Hälfte der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten. 

Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

3. Einfriedigungen 

Einfriedigungen sind nur an den hinteren Grundstücksgrenzen in Form von hinterpflanzten 
(Hecken) Holz- oder Maschendrahtzäunen in einer Höhe von max. 2,00 m zulässig. 

Im Bereich der Tiefgaragenrampe ist die Einfriedigung als Schutzwand in Beton oder Mauer-
werk in einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. 

Zur Einfriedigung der Stellplatzanlage sind in die Bepflanzung integrierte Maschendrahtzäune in 
einer Höhe von max. 0.80 m zulässig. 



4. Werbeanlagen (§ 13 BauO NW) 

Werbeanlagen in Form von Schrift und Werbeträgern sowie Lichtwerbung sind nur im Bereich 
der umlaufenden Leichtmetallbrüstung des Flachdaches in folgenden Abmessungen zulässig: 

Hauptladen Platzseite H = 0,60 m L = 7,00 m 
Nebenladen Platzseite H = 0,60 m L = 5.50 m 
Hauptladen Giebelseite (links neben Eingang) H = 0,60 m L = 4,00 m 

Zusätzliche Werbeanlagen sind nur im Bereich des Eingangs unterhalb des vorspringenden 
Giebels zulässig. Alle übrigen Flächen der Fassade sind von Werbeträgern freizuhalten. 

9. Hinweis 

Das Plangebiet liegt innerhalb der zukünftigen Wasserschutzzone III A der Wassergewinnungs-
anlage Rheinbogen. 


